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Weihnachtsgeldeinbußen 2007 bis 2021: 
Kennen Sie IHREN Zwangsbeitrag zur Haushaltssanierung? 

Gehören Sie zur Berufsgruppe der Beamtinnen und Beamten, die im 
Schleswig-Holsteinischen Landes- oder Kommunaldienst tätig sind? 
Es dürfte keine gesellschaftliche Gruppe geben, die stärker zur 
Haushaltssanierung herangezogen wurde und wird. Das liegt an der 
bereits seit 2007 geltenden Kürzung/Streichung Ihres 
Weihnachtsgeldes, die längst hätte zurückgenommen werden 
müssen.  

Daran sollten wir weiter arbeiten. Um zu verdeutlichen, wie wichtig das ist, 
machen wir den betroffenen Beamtinnen und Beamten ein Angebot: 
Berechnen Sie Ihre bisherigen persönlichen Einbußen! Das gelingt ganz 
einfach über diesen Link zu unserem Berechnungsprogramm , das auch 
über unsere Homepage erreichbar ist. Das Programm bleibt zunächst bis 
Ende 2021 online. 

Sie können sich eine als „Urkunde“ aufbereitete Bestätigung der Ihnen 
bislang zugemuteten Einbußen ausdrucken. Nur wenn Sie es möchten, 
können Sie zusätzlich die Option wählen, Ihre Einbußen gemeinsam mit 
den Angaben weiterer Betroffener in eine Liste einzutragen. Diese Liste 
möchten wir veröffentlichen bzw. der Politik zuleiten. So können Sie einen 
aktiven Beitrag leisten, um bei den Verantwortlichen das Bewusstsein zu 
fördern: hier sind Fairness und Gerechtigkeit auf der Strecke geblieben, es 
besteht dringender Handlungsbedarf! 

Dieser Handlungsbedarf wird auch durch die aktuelle Rechtsprechung 
untermauert. Vorliegende Grundsatzentscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes lassen keinen Zweifel zu, dass die Besoldung auch in 
Schleswig-Holstein nicht den Anforderungen der Verfassung an eine 
amtsangemessene Alimentation entspricht. Das wird auch von der 
Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichtsbereit so gesehen; ein 
entsprechender Beschluss wurde erstmals durch uns bereits im Jahr 2018 
erreicht. Wir brauchen jetzt keine weiteren Urteile, sondern endlich einen 
handlungswilligen Gesetzgeber. Dieser darf nicht auf Zeit spielen, wenn es 
um die Beachtung verfassungsrechtlicher Vorgaben geht. Wir erwarten 
nichts anderes, was – zu Recht – auch von den Beamtinnen und Beamten 
erwartet wird: eine in zeitlicher und sachlicher Hinsicht uneingeschränkte 
Verfassungstreue! 

Wir hoffen, Sie machen mit und versichern Ihnen: Wir bleiben dran! 
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Stellungnahme des dbb sh: 
Rassismus und Extremismus im öffentlichen Dienst 

Im Landtag wird aktuell ein Antrag diskutiert, das Werteverständnis 
des Öffentlichen Dienstes bezüglich Rassismus und Rechts-
extremismus wissenschaftlich zu untersuchen. Dazu wurde die 
Meinung des dbb eingeholt. Wir haben empfohlen, von einer solchen 
Untersuchung abzusehen, damit sich die Beschäftigten nicht einem 
Generalverdacht ausgesetzt sehen. Vielmehr sollte dafür Sorge getra-
gen werden, dass der öffentliche Dienst eine Vorbildfunktion wahr-
nehmen und die ihm obliegenden Aufgaben zuverlässig erfüllen kann. 

Denn auch was Umgang und Haltung bezogen auf Rassismus und 
Extremismus angehen, spielt der gesamte öffentliche Dienst eine wichtige 
Rolle: Er steht für einen funktionierenden Rechts- und Sozialstaat und ist 
bei der Aufgabenerfüllung an Recht und Gesetz gebunden. Damit sind 
rassistische oder extreme Einstellungen beziehungsweise Verhaltens-
weisen nicht vereinbar. 

Gut ist, dass solche Fälle verhältnismäßig selten auftreten und dass sie – 
wenn doch - klare Konsequenzen nach sich ziehen. Aus unserer Sicht ist 
abgesehen von solchen Ausnahmefällen aber klar: Die Beschäftigten des 
Öffentlichen Dienstes stehen mit beiden Füßen auf dem Boden des 
Grundgesetzes und leisten eine tadellose Arbeit. 

Unser zuverlässiger öffentlicher Dienst ist auch eine Folge der hier 
bestehenden besonderen Regelungen. Sie reichen von den im 
Grundgesetz verankerten Vorgaben für Stellenbesetzungen über die im 
Beamten- und Tarifrecht verlangte Bekenntnispflicht zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung bis hin zu klaren Regelungen bei möglichen 
Fehlerhalten. Zu nennen sind die Remonstrationspflicht bei Bedenken 
gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen und natürlich das 
Disziplinar- und Arbeitsrecht. 

Wenn die besonderen Anforderungen an den öffentlichen Dienst greifen, 
fair mit ihm umgegangen wird und er seine Aufgaben professionell erfüllen 
kann, dann ist das ganz sicher auch ein wichtiger Beitrag zum Kampf gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus. Es kommt also besonders auf die 
bereitgestellten Ressourcen an. Wenn diese allerdings noch nicht einmal 
eine verfassungskonforme Besoldung ermöglichen, kann eine gewisse 
Schieflage nicht übersehen werden – denn von den Beschäftigten wird eine 
uneingeschränkte Verfassungstreue erwartet. 
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